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Inklusion am allg. Berufskolleg 
Anmeldung von Schülerinnen/Schülern mit einem Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung – eine Praxishilfe für die Beratung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anmeldung wird entgegengenommen. 
Beratung erfolgt. 

KEINE Fortschreibung 
in der SEK. II 

 
Beratung 

KEIN besonderes 
Aufnahmeverfahren 

Weiterleitung des vorgesehenen Formulars 
durch die Schulleitung an die BR (Dez. 45)  

                                         

GE Æ Aufnahme in die AV 
KME/HK/SEÆ Aufnahme in 
unterschiedliche BG, je nach 
Eingangsvoraussetzung 

KEINE 
Aufnahme; 
BR benennt 
anderes BK 

    

Bildungsgang (BG) je nach 
Eingangsvoraussetzung; 
Aufnahme gemäß den 
regulären Vorgaben  BR nach Prüfung/Abstimmung mit Schulträger → 

Information an das BK/die Eltern: 
Aufnahme und sonderpädagogische Förderung an 

der gewünschten Schule möglich? 
              Ja                                               Nein      
Nein 

                                         

Sonderpädagogische 
Förderschwerpunkte: 

Lernen,  
Emotionale und soziale 

Entwicklung,  
Sprache 
(LES) 

 

Sonderpädagogische Förderschwerpunkte:  
Geistige Entwicklung (GE),  

Körperliche und motorische Entwicklung (KME),  
Hören und Kommunikation (HK), Sehen (SE) 

Hinweise zur sonderpäd. Förderung auf dem HJ-Zeugnis unter Bemerkungen; 
zum Zeitpunkt der Anmeldung in der Praxis i.d.R. nur relevant für Vollzeit-BG 

 

 

Fortschreibung ohne neues Verfahren  
KEINE direkte Aufnahme  

SONDERN  
Hinweis: Abstimmung mit der BR 

Beratungsgespräch 
Welche sächlichen/personellen 

Voraussetzungen sind erforderlich? 


